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Ihre Vorteile auf einen Blick

Der LHRD bietet Ihnen ein bewährtes und erfolgreiches 
Konzept der Zusammenarbeit. Als Berater werden Sie von 
unserer 40-köpfigen Hauptverwaltung unterstützt – u. a. in 
IT, Verwaltung, Werbung und Weiterbildung.

Sie haben eine knifflige Fachfrage? 
Unsere Steuerfachabteilung kennt die Antwort.

Probleme mit der Technik? 
Das IT-Team hilft Ihnen – ein Anruf genügt.

Die Abrechnung Ihrer Mitglieder steht an? 
Unsere Finanzbuchhaltung übernimmt den kompletten 
Zahlungsverkehr – und falls nötig auch das Inkasso.

Sie wollen Werbung machen? 
Das Marketingteam zeigt Ihnen wie. 

Lust auf Weiterbildung? 
Unser vereinseigenes Schulungswerk bietet Praxis
wissen aus erster Hand – kostenfrei.

Doch bei uns sind Sie nicht nur in guten, sondern auch in 
zertifizierten Händen: Das Qualitätsmanagementsystem der 
Hauptverwaltung ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

LHRD-Beratungsstellenleiter sind selbständig tätig. Und da 
wir wissen, dass jeder Anfang schwer ist, starten Sie bei 
uns mit einer hohen, anfänglichen Grundvergütung: Diese 
beträgt inklusive Wachstumsbonus mindestens 87% der 
Beiträge und Aufnahmegebühren der beratenen und abge-
rechneten Mitglieder.

· Fortbildung im eigenen Schulungswerk 
· Betreuung bei Hard-/Software  
· individuelles Marketing 

Förderung &
Unterstützung

· finanzielle Unterstützung beim Aufbau 
· Versicherungspaket zu Sonderkonditionen
· Startlizenz für Steuersoftware

kein finanziel-
les Risiko

· vollständige Mitgliederverwaltung
· Beschwerdemanagement/Kündigerprävention
· Hotline für alle Fragen 

Verwaltungs-
leistungen

Starten und arbeiten Sie ohne Risiko. Denn mit unserem 
umfangreichen Service können Sie sich auf die steuerliche 
Beratung und das Gewinnen neuer Mitglieder konzentrieren: 

ohne finanzielle Vorleistungen
ohne Verwaltungskosten
ohne Mindestumsatzpflicht
ohne zeitliche Vorgaben

Wir unterstützen Sie, damit sich Ihr 
Leistungspotenzial frei entfalten kann.

i

Interesse?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

i

Werden Sie

LHRD-Beratungsstellenleiter!

Ihr Einsatz lohnt sich!



Der Verein der Berater

Mehr Steuergerechtigkeit

Ihre Qualifikation

Werden Sie Teil 
einer starken Gemeinschaft.

Seit mehr als 40 Jahren vertritt der Lohn- und Einkommen-
steuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. (LHRD) die steuerlichen  
Interessen der Mitglieder … und ist seither auch verläss-
licher Partner für seine Berater. Mittlerweile setzen sich 
bundesweit rund 1.000 Beratungsstellenleiter – in haupt- 
oder nebenberuflicher Selbständigkeit – für den LHRD und 
seine Mitglieder ein.

In der Zusammenarbeit mit unseren Beratern vertrauen wir 
auf deren unternehmerisches Denken und eigenverantwort-
liches Handeln.
Wir fördern fachliche Weiterbildung, honorieren Engage-
ment und setzen Dienstleistungsorientierung voraus – eine 
Einstellung, die uns zu einem der größten Lohnsteuerhilfe-
vereine Deutschlands gemacht hat.

Als „Verein der Berater“ unterstützen wir unsere Geschäfts-
partner umfassend und in jeder Situation – von der fach-
lichen Qualifikation über den Aufbau der Beratungsstelle bis 
hin zum Tagesgeschäft. Und wenn wir dürfen, betreuen wir 
auch Sie!

Über vier Millionen Steuerpflichtige suchen derzeit steuer
liche Hilfe in Lohnsteuerhilfevereinen. Und der Bedarf steigt. 
Denn der Gesetzgeber hat den Beratungsspielraum für uns 
erweitert. 

Aktuell betreuen wir bundesweit mehr als 200.000 Mitglieder. 
Für sie erstellen wir die Einkommensteuererklärung, prüfen die 
Steuerbescheide und analysieren deren individuelle  
Steuersituation – ein Dienstleistungsangebot, das sich auf  
§ 4 Nr. 11 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) stützt.

Dabei ist Einsatz das richtige Schlagwort: Unsere Beratungs-
stellenleiter beraten nicht nur, sondern bewegen auch. Ihrem 
Engagement ist es zu verdanken, dass mehr Steuergerechtig-
keit herrscht. Denn sie holen alljährlich Tausende von Euro für 
ihre Mitglieder vom Finanzamt zurück. Und Sie? Bringen Sie 
doch auch etwas in Bewegung!

Die Nachfrage nach Steuerberatung durch Lohnsteuerhilfe-
vereine steigt – und damit auch der Bedarf an qualifizierten 
Beratern. Haben Sie schon mal daran gedacht, sich dem 
LHRD als Berater anzuschließen?

Sie erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen  
(nach § 23 Abs. 3 StBerG), wenn Sie Steuerberater oder 
Rechtsanwalt sind – oder wenn Sie insgesamt 36 Monate 
mindestens 16 Wochenstunden auf dem Gebiet des Einkom-
mensteuerrechts tätig waren, z. B. als 

Steuerfachangestellter

Steuerfachwirt

Bilanzbuchhalter 

Buchführungshelfer 

ausgebildeter Kaufmann

i

Ihr Einsatz ist gefragt – 
bringen Sie das Finanzamt auf Trab!

i

Sie sind kontaktfreudig und wollen 
Menschen individuell beraten? 
Dann sind Sie bei uns richtig!

i


